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RS OGH 1967/2/14 4Ob304/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1967

Norm

UWG §14 A1

ZPO §226 IIB4

Rechtssatz

Das Begehren, dem Beklagten werde die Ankündigung eines Preisnachlasses auf bestimmte Waren verboten, "wenn er

tatsächlich den Preisnachlaß von weit überhöhten Preisen berechnet und der ermäßigte Preis noch immer über dem

Normalpreis liegt", ist hinreichend bestimmt.
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4 Ob 304/67
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